
Biogas: Strom und Wärme 
aus Gülle

Basisinformation Biogas:

ENERGIEAGENTUR NRW



Mit dem vom Bundestag be-
schlossenen Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG), das zum 1. April 2000 in
Kraft getreten ist, hat sich die Wirtschaft-
lichkeit von Biogasanlagen deutlich ver-
bessert. Gab es nach dem alten Stromein-
speisungsgesetz zuletzt noch knapp 15
Pfennige je Kilowattstunde, so sieht das
neue EEG für Anlagen bis zu 500 Kilo-
watt Leistung eine Vergütung von 20
Pfennigen pro kWh vor, also rund 40 Pro-
zent mehr als bisher. Zusätzlich ist die
Vergütung im Gegensatz zum alten Strom-
einspeisungsgesetz nicht mehr an die
Entwicklung des allgemeinen Strom-
preisniveaus gekoppelt. Die 20 Pfenni-
ge/kWh sind für die Dauer von 20 Jahren
gesetzlich garantiert, was die notwendige
Investitionssicherheit schafft (s. Seite 10).
Vor allem bei dem Strompreisverfall in
den vergangenen Jahren hatte es sich für
die wenigsten landwirtschaftlichen Be-
triebe gelohnt, eine Biogasanlage zu be-
treiben. Mit dem EEG wird nach einhelli-
ger Einschätzung von Energieexperten
der heute noch schlummernde Energie-
träger Biogas einen ähnlich dynamischen
Aufschwung nehmen wie die Windener-
gie im vergangenen Jahrzehnt.

Biogas

Der Landwirt als Energiewirt

Landwirtschaft heute: Damit ver-
bindet man in der Regel frische Lebens-
mittel, aber auch Milchquoten und immer
neue Diskussionen um Subventionen aus
Brüssel. Die Landwirtschaft kann aber
auch anders sein, Stichwort ökologischer
Landbau. Und noch eine Entwicklung ge-
winnt zunehmend an Bedeutung: Neben
der Produktion von Nahrungsmitteln set-
zen immer mehr Landwirte auf die Ener-
gieerzeugung. Im vergangenen Jahrzehnt
stieg die Zahl der Bauern, die mit dem
Betrieb von Windturbinen eine „zweite
Ernte“ einfuhren. Der Landwirt von heute
wird der Energiewirt von morgen.

Noch ein anderer Energieträger
bietet sich für eine „zweite Ernte“ an:
Biogas.

Biogas ist ein brennbares Gasge-
misch, das bei der anaeroben Vergärung
von Gülle, nachwachsenden Rohstoffen,
Stroh, Gras oder anderem organischen
Material entsteht. Dieses Gas lässt sich
problemlos in einem Blockheizkraftwerk
(BHKW) verbrennen, wobei Strom und
Wärme erzeugt wird.

Biogas: Strom und
Wärme aus Gülle
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1 Ziele und Nutzen von 
Biogasanlagen

Die Erzeugung von thermischer
und elektrischer Energie: Mit der gewon-
nenen Energie lässt sich nicht nur der
thermische Eigenbedarf (die Wärme bie-
tet sich an für Ställe, Wohngebäude, Ge-
wächshäuser, Fischteiche und den Fer-
menter) decken, sondern es lassen sich
zusätzlich Einnahmen durch die Strom-
einspeisung ins öffentliche Netz erzielen.

Die Düngewertverbesserung: Die
ausgefaulte Gülle hat eine gleichmäßige-
re Zusammensetzung und nicht mehr die
Ätzwirkung frischer Gülle, womit sie
auch während der Wachstumsphase auf
die Felder ausgebracht werden kann. Die
Pflanzen können so die Nährstoffe besser
aufnehmen, was zu einer geringeren Be-
lastung des Grundwassers durch Nitrat
führt.

Die Vermeidung von unangeneh-
men Gerüchen bei der Gülleausbringung:
Beim Lagern und Ausbringen von unbe-
handelten landwirtschaftlichen Reststof-
fen werden oft flüchtige organische Säu-
ren und weitere übelriechende Substan-
zen freigesetzt. Bei der Vergärung in ei-
ner Biogasanlage werden diese Kompo-
nenten abgebaut respektive entstehen
erst gar nicht, wodurch das vergorene Ma-
terial bei richtiger Ausbringung praktisch
geruchsneutral wird. Viele überflüssige
Konflikte zwischen Landwirten und ihrer
Nachbarschaft können so entfallen. 

Geringere Umweltbelastung: Mit
der Biogasnutzung lässt sich der Einsatz
fossiler Energien reduzieren. Jede erzeug-
te Kilowattstunde Strom aus Biogas er-
spart der Atmosphäre so rund 680 Gramm
des Treibhausgases Kohlendioxid (so eine
Berechnung des ifeu-Instituts für Ener-
gie- und Umweltforschung Heidelberg),
das bei der Stromerzeugung aus fossilen
Energieträgern anfällt. Reststoffe wie
Mist, Gülle oder Stroh verfügen über ei-
nen großen, bisher oftmals ungenutzten
Energiegehalt. Mikroorganismen minera-
lisieren diese Biomasse beispielsweise
durch Vergärung, führen diese Nährstof-
fe wieder in den natürlichen Kreislauf
zurück und machen den Energiegehalt
nutzbar. Neben diesem geschlossenen
Kreislauf tragen Biogasanlagen zur um-
weltgerechten Entsorgung von biologi-
schen Abfällen bei (siehe Abschnitt Ko-
fermentation).

1.1 Was ist Biogas?

Biogas, auch Faulgas genannt, ist
ein Gasgemisch, das zu rund zwei Drit-
teln aus Methan, zu über 30 Prozent aus
Kohlendioxid sowie zu geringeren Antei-
len aus Wasserstoff und Schwefelwasser-
stoff besteht. Zum Vergleich: Erdgas be-
steht zu rund 80-90 Prozent aus Methan.

Seit mehr als 200 Jahren ist be-
kannt, dass mit Hilfe von mehreren ver-
schiedenen Bakterienstämmen beim Ab-
bau von organischen (Abfall-)Stoffen aus
der Land- und Forstwirtschaft ein brenn-
bares Gas entsteht – eben Biogas. Diesen
hochwertigen und universell einsetzbaren
Energieträger nutzten schon zu Zeiten
des deutschen Kaiserreiches erste Kläran-
lagen, die das Biogas teilweise auch in die
Stadtgasnetze einspeisten. Etwa zur glei-
chen Zeit brachte Biogas in Frankreichs
Hauptstadt Paris viele Straßenlaternen
zum Leuchten. Und nicht nur das: Bis
Ende des Zweiten Weltkriegs rollte der
gesamte städtische Fuhrpark in Stuttgart
mit Biogas.

Je nach Methangehalt entspricht
der Heizwert pro Kubikmeter Biogas rund
0,6 Litern Heizöl oder 0,6 m3 Erdgas. Da-
raus lassen sich je nach Wirkungsgrad des
Blockheizkraftwerkes etwa 2 kWh Strom
und 3 bis 4 kWh Wärme erzeugen.
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Der „Umwandlungsprozess“ und
die Biogasausbeute hängen von mehreren
Einflussfaktoren ab:

Je länger die Gülle im Fermenter
verweilt, desto mehr organische Substanz
kann abgebaut werden. Bei so genannten
Durchflussanlagen beträgt die Verweil-
dauer in der Regel 20 bis 30 Tage, bei
Speicher-/Durchflussanlagen sind mindes-
tens 40 bis 50 Tage die Regel.

Je nach Tierart, Fütterung, Ein-
streu, Wasserzusatz und eventuell darin
enthaltenen Frachten ist die Zusammen-
setzung und somit die Gasausbeute un-
terschiedlich. So hemmen beispielsweise

Antibiotika oder Konservierungsstoffe
das Wachstum der Mikroorganismen, was
sich negativ auf die Gasproduktion aus-
wirkt. Je höher der Anteil an leicht ab-
baubaren Substanzen wie Stärke und Fett
ist, desto höher fällt die Gasbeute aus.
Eine kurze Stroheinstreu und ein hoher
Trockensubstanz-Gehalt wirken sich
ebenfalls positiv aus. 

In Biogasanlagen werden meist so
genannte mesophile Bakterienstämme ein-
gesetzt, die bei Temperaturen von rund
35 Grad Celsius die schnellste Abbaurate
und damit die effektivste Biogasprodukti-
on erreichen. Vereinzelt laufen auch Bio-
gasanlagen im so genannten thermophilen
Bereich (bei rund 55 ºC), die zwar eine
bessere Leistung erzielen, aber einen
höheren Regelungs- und Steuerungsauf-
wand benötigen.
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1.2 Wie funktioniert die 
Biogasgewinnung?

Das organische Material wird in
einen Faulbehälter (auch Fermenter ge-
nannt), dem Herzstück einer jeden Bio-
gasanlage, eingeleitet bzw. gepumpt. Wich-
tig ist dabei, dass dieser Fermenter luft-
dicht abgeschlossen (anaerob) sein muss,
da die biogaserzeugenden Mikroorganis-
men keinen Sauerstoff vertragen. Der
Faulraum muss nicht nur eine gewisse
Mindestgröße haben, sondern auch gut
wärmegedämmt und entsprechend dem
Wärmebedarf der Bakterienstämme be-
heizt werden.
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2 Technik

Bei der Biogasnutzung gibt es mit
den Durchfluss- und den Speicher-/Durch-
flussanlagen zwei Anlagentypen, von de-
nen es wiederum eine Vielzahl von Kom-
binationen und Varianten gibt.

Bei den Durchflussanlagen wird
täglich kontinuierlich Gülle zu- und abge-
führt. Dabei ist es wichtig, dass durch eine
gute Führung des Substratstroms die
frisch eingepumpte Gülle entsprechend
der theoretischen, mittleren Verweilzeit
möglichst lange im Fermenter verweilt.

Bei den Speicher-/Durchflussanla-
gen wird der Lagerbehälter für Gülle
durch die notwendige Isolation, den Ein-
bau einer Heizung, gasdichten Abschlüs-
sen zwischen Wand und Decke und eines
Rührwerkes selbst zum Fermenter. Eine
kontinuierliche Entleerung ist nicht zwin-
gend erforderlich, der Fermenter darf ma-
ximal auf rund 30 Prozent des Lagervolu-
mens entleert werden.

Bei jeder Biogasanlage wird die
Gülle-, Rühr-, Heiz- und Gastechnik indi-
viduell angepasst. Mechanische Rührwer-
ke oder Umwälzpumpen sind  unverzicht-
bar, um einen guten Abbau des organi-
schen Materials zu gewährleisten. Somit
lässt sich auch die Bildung von Sink-
schichten vermeiden. Eine weitere Vari-
ante, um das Substrat zu durchmischen,
ist das Einpressen von Biogas von unten
in den Fermenter.

Da es Schwankungen zwischen Gas-
produktion und Gasbedarf gibt, wird das
erzeugte Biogas „zwischengelagert“. Ka-
men dabei früher Gasometer aus Stahl
zum Einsatz, so sind heute Folienspeicher
aus Kunststoff Standard, die wie große
Kissen oder Ballons aussehen. Ratsam ist
es, diese Folienmembrane gegen Witte-
rungseinflüsse zu schützen.

Zu jeder Biogasanlage gehört au-
ßerdem ein Blockheizkraftwerk. Dabei
greifen die Planer auf bewährte, angepasste
Aggregate von marktbekannten Firmen
zurück. 
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Silomaisertrag1) Silomaisertrag1)

313 dt/ha 449 dt/ha
Biogasausbeute Biogasausbeute

mittel2) hoch3) mittel2) hoch3)

Gasertrag (m3/ha) 5.995 7.046 8.599 10.108
Stromertrag (kWh/ha) 11.510 13.529 16.511 19.407

Erträge (DM/ha)

Stromverkauf 2.302 2.706 3.302 3.881
Düngewert im Substrat 218 218 313 313
Marktleistung gesamt 2.520 2.924 3.616 4.195

Kosten (DM/ha)

Maissilage frei Silo4) 1.250 1.250 1.500 1.500
Flachsilo (1,12 DM/m3 Silage) 54 54 77 77
Transport Silage zum Fer- 49 49 70 70
menter (1,01 DM/m3 Silage)
Ausbringungskosten Substrat, 477 531 684 762
var. Kosten Biogasanlage
Zusatzkosten nachwachsende Rohstoffe 200 200 200 200
Summe variable Kosten 2.030 2.084 2.531 2.609
Deckungsbeitrag I 490 840 1.085 1.586
– zuteilbare Fixkosten Silo5) 175 175 251 251
Deckungsbeitrag II: Stilllegung 315 665 834 1.335
(zusätzl. zur Prämie in DM/ha)
– Nutzungskosten Markt- 800 800 1.000 1.000

früchte (inkl. Flächenprämie)
+ Zusatzkosten nachwachsende Rohstoffe 200 200 200 200
+ Maisprämie (Bayern) 863 863 863 863
Deckungsbeitrag II: Aus- 578 928 897 1.398
gleichsfläche (DM/ha)

1) Nettoertrag im Silo, bei 13 % Verlust
2) 192 m3/t
3) 225 m3/t
4) Ernte und Saat überbetrieblich
5) 52 DM/m3 Flachsilo, 25 Jahre Nutzungsdauer, 3 % Zins = 3,64 DM/m3.

Weitere Annahmen: Mais in der Wachsreife, 35 % TS-Gehalt, Gewicht 6,5 dt/m3, 
Energiegehalt 6 kWh/m3 Biogas, Wirkungsgrad der Anlage 32 %,
Verstromungsfaktor 1,92 kWhel/m3 Biogas, Berechnung ohne Mehrwertsteuer

3 Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit einer Bio-
gasanlage ist von mehreren Faktoren ab-
hängig. Vor dem Bau einer Biogasanlage
sollte sich jeder Landwirt zuerst beraten
lassen. Die Energieagentur NRW steht
hier mit einer unentgeltlichen Erstbera-
tung zur Verfügung. Bei der Planung soll-
ten folgende Faktoren berücksichtigt wer-
den:

• die Betriebsgröße bzw. die Menge an
vergärbarer organischer Substanz, 80
bis 100 Großvieheinheiten (siehe Kas-
ten) gelten allgemein als Schwelle zur
Wirtschaftlichkeit

Gülle und Gülle und
Substrat Gülle1) Silomais2) Speiseabfall3)

Erträge

Gasertrag (m3/Jahr) 62.050 125.680 167.650
Stromproduktion = Einspeisung (kWh/Jahr) 126.442 290.252 387.179
Wärmeproduktion (netto, kWh/Jahr) 133.097 269.584 299.674

Kosten

Investitionskosten für Fermenter, zusätz- 196.900 263.765 460.650
liches Güllelager, BHKW, Sonstiges (DM)
Zuschuss Bundesförderung (DM) 53.000 72.000 53.000
Nettoinvestition abzügl. Förderbetrag (DM) 143.900 191.765 407.650
Abschreibung, 15 Jahre (DM/Jahr) 9.593 12.784 27.177
Zinsen, 5,2 % von 1⁄2 Nettoinvest. (DM/Jahr) 3.741 4.986 10.599
Wartung, Betriebskosten, inkl. BHKW und 10.230 20.059 28.390
Zündölkosten (DM/Jahr)
Arbeitserledigung (DM/Jahr) 5.000 70.500 9.000
Maisanbau auf Stilllegungsfläche (DM/Jahr) – 12.600 –
Gesamtkosten pro Jahr (DM) 28.546 57.930 75.199

Nutzen

Stromverkauf (DM/Jahr) 25.288 58.050 77.436
Wärmeersatz (5.000 l Heizöl, 0,50 DM/l) 2.500 2.500 2.500
Entlohnung für Reststoffentsorgung – – 25.000
(50 DM/t Speisereste)
Stilllegungsprämie Maisanbau (DM/Jahr) – 4.200 –
Dungwert (DM/Jahr) 2.000 2.000 2.000
Nutzen gesamt (DM/Jahr) 29.788 66.750 105.936
Gewinn (DM/Jahr) 1.224 8.821 30.770

1) Vergärung der eigenen Gülle, Fermentervolumen: 263 m3, Generatorleistung 20 kWel
2) Vergärung der eigenen Gülle sowie 7 ha Mais von Stilllegungsfläche (202 m3 Biogas/t Mais),

Fermentervolumen: 315 m3, zusätzliches Güllelager: 158 m3, Generatorleistung 35 kWel
3) Vergärung der eigenen Gülle sowie 480 t Speiseabfälle (220 m3 Biogas/t) im Jahr,

Fermentervolumen: 342 m3, zusätzliches Güllelager: 480 m3, Generatorleistung 46 kWel

• eine möglichst ganzjährig hohe be-
triebliche oder externe Wärmeab-
nahme

• die Möglichkeit zur Kofermentation
(siehe Abschnitt 4) oder dem Anbau
von nachwachsenden Rohstoffen auf
Stilllegungsflächen (siehe Abschnitt
4.2), um so Zusatzeinnahmen zu er-
zielen

• niedrige Investitionskosten durch
möglichst kostengünstige und gleich-
zeitig solide Anlagenkonzeption

• der Erhalt von Fördermitteln (siehe
Abschnitt 6)

• ein hohes Maß an Eigenleistung bei
Bau und Betreuung der Anlage (dazu
zählen u.a. Wartung und Reparatur)

Eine Großvieheinheit (GV)
entspricht etwa
• einem ausgewachsenen Rind
• oder fünf Kälbern
• oder sechs Mastschweinen
• oder 250 Hühnern.
Pro GV (Rind) entstehen pro Tag
etwa 1,5 Kubikmeter Biogas.

Auf dieser Doppelseite finden sich verschiedene Beispielrechnungen zur Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen unter wechselnden Rahmenbedingungen.
Quelle: Top Agrar 4/2000



Gülle und Gülle und
Substrat Gülle1) Silomais2) Speiseabfall3)

Erträge

Gasertrag (m3/Jahr) 93.075 156.705 251.475
Stromproduktion = Einspeisung (kWh/Jahr) 189.664 361.902 580.769
Wärmeproduktion (netto, kWh/Jahr) 199.646 336.132 449.512

Kosten

Investitionskosten für Fermenter, zusätz- 274.925 350.190 635.050
liches Güllelager, BHKW, Sonstiges (DM)
Zuschuss Bundesförderung (DM) 65.000 83.000 65.000
Nettoinvestition abzügl. Förderbetrag (DM) 209.925 267.190 570.050
Abschreibung, 15 Jahre (DM/Jahr) 13.995 17.813 38.003
Zinsen, 5,2 % von 1⁄2 Nettoinvest. (DM/Jahr) 5.458 6.947 14.821
Wartung, Betriebskosten, inkl. BHKW und 15.038 25.331 41.747
Zündölkosten (DM/Jahr)
Arbeitserledigung (DM/Jahr) 5.000 7.500 13.500
Maisanbau auf Stilllegungsfläche (DM/Jahr) – 12.600 –
Gesamtkosten pro Jahr (DM) 39.491 70.191 108.071

Nutzen

Stromverkauf (DM/Jahr) 37.933 72.380 116.154
Wärmeersatz (8.000 l Heizöl, 0,50 DM/l) 4.000 4.000 4.000
Entlohnung für Reststoffentsorgung – – 36.000
(50 DM/t Speisereste)
Stilllegungsprämie Maisanbau (DM/Jahr) – 4.200 –
Dungwert (DM/Jahr) 3.000 3.000 3.000
Nutzen gesamt (DM/Jahr) 44.933 83.580 159.154
Gewinn (DM/Jahr) 5.442 13.390 51.082

1) Vergärung der eigenen Gülle, Fermentervolumen: 395 m3, Generatorleistung 27 kWel
2) Vergärung der eigenen Gülle sowie 7 ha Mais von Stilllegungsfläche (202 m3 Biogas/t Silomais),

Fermentervolumen: 446 m3, zusätzliches Güllelager: 158 m3, Generatorleistung 47 kWel
3) Vergärung der eigenen Gülle sowie 720 t Speiseabfälle (220 m3 Biogas/t) im Jahr,

Fermentervolumen: 513 m3, zusätzliches Güllelager: 720 m3, Generatorleistung 76 kWel

Gülle und Gülle und
Substrat Gülle1) Silomais2) Speiseabfall3)

Erträge

Gasertrag (m3/Jahr) 186.150 367.950 502.950
Stromproduktion = Einspeisung (kWh/Jahr) 429.904 924.741 1.264.027
Wärmeproduktion (netto, kWh/Jahr) 399.292 789.253 899.023

Kosten

Investitionskosten für Fermenter, zusätz- 537.700 731.880 1.091.180
liches Güllelager, BHKW, Sonstiges (DM)
Zuschuss Bundesförderung (DM) 99.000 145.000 99.000
Nettoinvestition abzügl. Förderbetrag (DM) 438.700 584.880 992.180
Abschreibung, 15 Jahre (DM/Jahr) 29.247 39.459 66.145
Zinsen, 5,2 % von 1⁄2 Nettoinvest. (DM/Jahr) 11.406 15.259 25.797
Wartung, Betriebskosten, inkl. BHKW und 31.917 61.122 84.909
Zündölkosten (DM/Jahr)
Arbeitserledigung (DM/Jahr) 5.000 8.750 27.000
Maisanbau auf Stilllegungsfläche (DM/Jahr) – 36.000 –
Gesamtkosten pro Jahr (DM) 77.569 160.265 203.851

Nutzen

Stromverkauf (DM/Jahr) 85.981 184.948 252.805
Wärmeersatz (8.000 l Heizöl, 0,50 DM/l) 6.000 6.000 6.000
Entlohnung für Reststoffentsorgung – – 72.000
(50 DM/t Speisereste)
Stilllegungsprämie Maisanbau (DM/Jahr) – 12.000 –
Dungwert (DM/Jahr) 9.000 9.000 9.000
Nutzen gesamt (DM/Jahr) 100.981 211.948 339.805
Gewinn (DM/Jahr) 23.411 51.692 135.954

1) Vergärung der eigenen Gülle, Fermentervolumen: 790 m3, Generatorleistung 56 kWel
2) Vergärung der eigenen Gülle sowie 20 ha Mais von Stilllegungsfläche (202 m3 Biogas/t Silomais),

Fermentervolumen: 937 m3, zusätzliches Güllelager: 450 m3, Generatorleistung 110 kWel
3) Vergärung der eigenen Gülle sowie 1.440 t Speiseabfälle (220 m3 Biogas/t) im Jahr,

Fermentervolumen: 1.026 m3, zusätzliches Güllelager: 1.440 m3, Generatorleistung 150 kWel

4 Kofermentation

Eine spürbar höhere Gasausbeute
lässt sich nicht nur durch das Beimischen
von gehäckseltem Stroh oder auch Gras
zur Gülle erzielen. Neben dem landwirt-
schaftlichen Flüssig- und Festmist bieten
sich zur gemeinsamen Vergärung auch
Substrate aus der Agro- und Ernährungs-
industrie an. Dazu gehören beispielsweise
Treber, Trester, Fettabscheiderrückstän-
de, Gemüseabfälle oder kommunale Bio-
abfälle. Zu den Voraussetzungen für die

Kofermentation zählen, dass die betriebs-
fremden Abfallstoffe unter anaeroben
Bedingungen gut abbaubar sind, arm an
Stör- und Schadstoffen sowie frei von to-
xischen Substanzen sind.

Durch diese Kofermentation kön-
nen Biogasbauern zusätzliche Einnahmen
erzielen, da sie teilweise die von den Be-
trieben zu zahlenden Entsorgungskosten
erhalten. Diese Einnahmequelle könnte
künftig für einen Biogasanlagen-Betrei-
ber noch kräftiger sprudeln: Das Abfall-
gesetz fordert in der so genannten „Tech-

nischen Anleitung Siedlungsabfall“ ab
2005 für die Deponierung von Abfällen
einen so geringen Restorganikanteil, dass
eine thermische, teurere  Behandlung not-
wendig wird. Für landwirtschaftliche Be-
triebe mit einer Biogasanlage kann sich
das positiv auswirken, da sie – nach tech-
nischer Anpassung – vermehrt auch als
„Entsorger“ von tierischen und pflanzli-
chen Abfällen auftreten können. Diese
Aussicht sollte potenzielle Betreiber je-
doch nicht zur Planung überdimensionier-
ter Anlagen verleiten.
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4.1 Das kleine 1x1 der 
Bioabfallverordnung

Für Betreiber von Kofermentati-
onsanlagen gelten die Vorschriften der
seit dem 1. Oktober 1998 gültigen Bioab-
fallverordnung (BioAbfV). Das Regel-
werk ist allerdings komplex, so dass es im-
mer wieder zu Unklarheiten kommt. 

• Für wen gilt die Bioabfallverordnung?

Für alle Biogasbauern, die be-
handlungspflichtige Bioabfälle im Sinne
der BioAbfV, also beispielsweise Fette,
Speisereste, überlagerte Nahrungsmittel
oder Biotonnenabfälle verarbeiten und
den Gärreststoff landwirtschaftlich ver-
werten. Werden nur Wirtschaftsdünger
ohne behandlungspflichtige Bioabfälle
vergoren (beispielsweise Grasschnitt
nicht von Straßenrändern) sind die Vor-
gaben der Bioabfallverordnung zur Mate-
rialbehandlung nicht bindend.

• Müssen alle Biogasanlagen eine 
Hygienisierung installieren?

Eine Vorerhitzung ist erforder-
lich, wenn behandlungspflichtige Bioab-
fälle verarbeitet werden und die Anlage
nicht 20 Tage eine Prozesstemperatur von
mindestens 55 ºC gewährleistet und si-
chergestellt ist, dass das Material mindes-
tens 24 Stunden im Reaktor verbleibt.

• Welche Untersuchungen schreibt die 
BioAbfV vor?

Es ist eine direkte Prozessprü-
fung der Anlage erforderlich. Außerdem
muss der Gärreststoff regelmäßig auf fol-
gende Parameter untersucht werden:

Endproduktkontrolle auf Hygie-
ne (Salmonellen und keimfähige Samen
bzw. austriebsfähige Pflanzenteile), bei
Anlagen bis 3.000 Tonnen Input schreibt
die BioAbfV mindestens sechs Untersu-
chungen pro Jahr vor. 

Endproduktkontrolle auf
Schwermetalle (Cd, Pb, Cu, Cr, Hg, Zn,
Ni), Steine > 5 mm, Fremdstoffe > 2 mm,
pH-Wert, Salzgehalt und TS): Nach dem
Input von 2.000 Tonnen ist eine Untersu-
chung vorgeschrieben, mindestens müssen
vier Analysen pro Jahr nachgewiesen wer-
den. Auf Antrag an die zuständige Behör-
de sind Ausnahmen möglich!
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4.2 Nachwachsende 
Rohstoffe

Um einen höheren Biogasertrag
und damit eine größere Energieausbeute
zu erzielen, bietet sich neben der Kofer-
mentation auch der Einsatz von auf Still-
legungsflächen angebauten nachwachsen-
de Rohstoffen an. Dazu zählen vor allem
Körnermais, Silomais und der so genann-
te Corncobmix (CCM). Ab der Ernte
2000 ist es möglich, Ernteerträge von still-
gelegten Flächen auch in der eigenen Bio-
gasanlage zu verwerten – mit dem doppel-
ten Vorteil der Stilllegungsprämien und
gesteigerter Stromerlöse durch zusätzli-
ches Gärsubstrat. Voraussetzung dafür ist
die Vorlage eines Verwendungsnachwei-
ses, der bei der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung in Frankfurt/
Main erhältlich ist (siehe auch Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen auf den Seiten 6
und 7).

5 Beispiel aus NRW: 
Anlagenkonzeption 
St. Antoniusheim in 
Vreden

Eine der ersten modernen Biogas-
anlagen in Nordrhein-Westfalen nahm das
St. Antoniusheim in Vreden im Herbst
1998 in Betrieb. Die Energieagentur NRW
hatte die Heimleitung entsprechend bera-
ten. Das St. Antoniusheim ist eine Ein-
richtung für alleinstehende, nichtsesshafte
Männer, zu dem auch ein Altenheim ge-
hört. Zu dem Heim gehören neben ver-
schiedenen Werkstätten auch eine Gärt-
nerei sowie ein landwirtschaftlicher Be-
trieb mit Bullenmast und einem Schweine-
stall (rund 300 GV). Um den jährlichen
Energieverbrauch von rund 215.000 Li-
tern Heizöl zu senken, entschloss sich die
Heimleitung zum Bau einer Biogasanlage.
Keine Schwierigkeiten bereitete bei der
Konzeption der Anlage eine möglichst
hohe und kontinuierliche Wärmeabnah-
me, da mit dem Altenheim und einer Groß-
küche ganzjährige Abnehmer auf dem
Gelände vorhanden sind.

Beim Bau der Anlage fiel die Ent-
scheidung auf das Speicher-/Durchfluss-
Verfahren, da es auch künftige Erweite-
rungen bei der Vergärungskapazität offen
lässt. Die Stahlbetonanlage ist auf ein Fas-
sungsvermögen von 730 Kubikmeter aus-
gelegt. Bei einem täglichen Biogasanfall
von über 400 cbm sind die Planer vom In-
genieurbüro PlanEt Energietechnik GmbH
aus Vreden von einer jährlich Strompro-
duktion von rund 300.000 Kilowattstun-
den ausgegangen. Zwei BHKW-Module
mit jeweils 45 kW Leistung, von denen ei-
nes als Notstromaggregat für den Heim-
betrieb gedacht ist, sind installiert wor-
den. Selbst vor dem neuen EEG mit den
höheren Vergütungssätzen sind die Pla-
ner von einem wirtschaftlichen Betrieb
der Anlage ausgegangen. Nach Abzug von
Betriebs- und Personalkosten sowie Ab-
schreibungen errechneten sie jährliche
Energieeinsparungen von rund 18.000
Mark.
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6 Bessere Rahmenbedin-
gungen durch das EEG

Der Deutsche Bauernverband
(DBV) hat entscheidend mit zur Ände-
rung des früheren Stromeinspeisungsge-
setzes beigetragen. Der DBV hatte sich
für die 20-jährige Laufzeit des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes (EEG) sowie
die verbesserten Vergütungssätze einge-
setzt und damit ein klares Signal an seine
Mitglieder gesetzt, verstärkt auf erneuer-
bare Energien zu setzen. Die Nutzung der
Biogastechnik bietet sich nun für immer
mehr Höfe an, zumal auch die Anlagen-
technik in den vergangenen Jahren aus-
gereifter geworden ist. Das Zeitalter der
„bastelnden Pioniere“ im Biogasbereich
geht zu Ende, heute drängen verstärkt
schlüsselfertige Anlagen auf den Markt,
die mit dazu beitragen, die Wirtschaftlich-
keit eines jeden „Gülle-Kraftwerkes“ zu
erhöhen.

Auf den bundesweit rund 530.000
landwirtschaftlichen Betrieben gibt es
nach Informationen des Fachverbandes
Biogas e.V. nicht einmal 1.000 Biogasan-
lagen, in Nordrhein-Westfalen waren im
Frühjahr 2000 etwa zwanzig Anlagen im
Betrieb. Die Zeit, die Technik und die not-
wendige wirtschaftliche Sicherheit sind
da, um der Biogasnutzung auch in Nord-
rhein-Westfalen zum Aufschwung zu ver-
helfen.

7 Fördertöpfe für Biogas-
anlagen

Biogasbauern können Fördergel-
der aus folgenden Programmen erhalten:

• REN-Programm (Rationelle E-
nergieverwendung und Nutzung uner-
schöpflicher Energiequellen – Programm-
bereich Breitenförderung) des Landes
Nordrhein-Westfalen. Anlagen bis zu ei-
ner Million DM Investitionssumme kön-
nen einen Zuschuss von bis zu 25 Prozent
der zuwendungsfähigen Ausgaben erhal-
ten. Anträge sind an das Landesinstitut
für Bauwesen des Landes NRW, Außen-
stelle Dortmund, Ruhrallee, 44139 Dort-
mund (Tel: 0231/5 41 53 01) zu richten.

• Marktanreizprogramm für Er-
neuerbare Energien des Bundes. Damit
beauftragt ist die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW), Palmengartenstr. 5-9,
60325 Frankfurt am Main, Tel.: 0 69/74
31-0 - Informationszentrum: 0 18 01/33 55
77 (zum Ortstarif); E-Mail: iz@kfw.de.
Die KfW-Förderung läuft so ab: Über sei-
ne Hausbank beantragt der Biogasbauer
ein zinsverbilligtes Darlehen der KfW.
Die Konditionen liegen derzeit bei 4,5
Prozent und 96 Prozent Auszahlung, der
Effektiv-Zins beträgt  5,17 Prozent bei
zehn Jahren Zinsbindung und maximal
20-jähriger Laufzeit, davon max. drei Jah-
re tilgungsfrei (April 2000). Auf dieses
Darlehen erhält der Biogasbauer einen
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Zuschuss, auch „Teilschulderlass“ ge-
nannt. Maximal beträgt der Zuschuss
300.000 DM oder 30 Prozent der Investi-
tionssumme. Die Höhe des Zuschusses
hängt von der elektrischen Leistung der
Biogasanlage sowie von den Großvieh-
einheiten und der für die Biogaserzeu-
gung genutzten Anbaufläche sowie von
den Mengen vergorener Gülle und nach-
wachsender Rohstoffe ab. Nicht nur die
Güllemengen aus dem eigenen Betrieb
sind förderfähig, sondern auch Zukaufs-
mengen. Voraussetzung ist ein entspre-
chender Abnahmevertrag mit einer Lauf-
zeit von fünf Jahren.

8 Weitere Informationen

Weiterführende Informationen zum The-
ma Biogasnutzung erhalten Sie bei:
Fachverband Biogas e.V.
Angerbrunnenstr. 12
85356 Freising
Tel.: 0 81 61/98 46 60
Fax: 0 81 61/98 46 70
E-Mail: biogas@t-online.de
Internet: www.biogas-info.de

Energieagentur NRW
Morianstraße 32
42103 Wuppertal
Tel.: 02 02/2 45 52-0
Fax: 02 02/2 45 52-30
E-Mail: Energieagentur.NRW@ea-nrw.de
Internet: www.ea-nrw.de

Landwirtschaftskammer Rheinland
Postfach 19 69
53009 Bonn
Tel.: 02 28/7 03-0

Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe
Postfach 59 25
48135 Münster
Tel.: 02 51/5 99-0

Literatur:
Heinz Schulz: Biogas-Praxis. Grund-
lagen-Planung-Anlagenbau-Beispiele,
Staufen bei Freiburg 1996

A. Wellinger u.a.: Biogas-Handbuch.
Grundlagen-Planung-Betrieb landwirt-
schaftlicher Anlagen, Aargau 1991

Kuratorium für Technik und Bauwesen
in der Landwirtschaft (KTBL): Kofer-
mentation – Arbeitspapier 249, Darm-
stadt 1998
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©ENERGIEAGENTUR NRW

Morianstraße 32
42103 Wuppertal
Tel: 0202/24552-0
Fax: 0202/24552-30
Internet: http://www.ea-nrw.de

Bismarckstraße 142
47057 Duisburg
Tel: 0203/306-1260
Fax: 0203/306-1299

Die Energieagentur NRW ist eine neu-
trale Landeseinrichtung, die 1990 vom
Ministerium für Wirtschaft und Mittel-
stand, Energie und Verkehr initiiert wur-
de. Ihre Aufgabe ist, Unternehmen sowie
Städten und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen Hilfestellungen zur ökonomi-
schen Energieverwendung und zum Ein-
satz unerschöpflicher Energiequellen zu
geben. Dies erfolgt zum einen in Form
von Beratungen, zum anderen durch Wei-
terbildungsmaßnahmen.
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